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Bei der Kommunalwahl am 30. August 2009 wurde Herr Michael von Rekowski zum 
hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt Wipperfürth gewählt. Das Beamtenverhältnis 
des direkt gewählten Bürgermeisters wird mit dem Tage der Annahme der Wahl, frühes-
tens jedoch mit Beginn der Wahlzeit des Rates, begründet (Amtsantritt). Es bedarf dazu 
keiner Ernennung. 
 
Der Bürgermeister wird gemäß § 65 Abs. 3 GO NRW vom ehrenamtlichen Stellvertreter 
oder vom Altersvorsitzenden im Rat vereidigt und in sein Amt eingeführt.  
 
Herr von Rekowski hat seine Wahl noch vor Ablauf der Wahlzeit des alten Rates 
(06.09.2009) durch Erklärung gegenüber dem Wahlleiter angenommen. Damit trat er 
zeitgleich mit dem Beginn der Wahlzeit des neuen Rates am 21.10.2009 sein Amt an. 
 
Die Vereidigung in der heutigen Ratssitzung hat nur formelle Bedeutung; Amtshandlun-
gen des gewählten Bürgermeisters vom Amtsantritt bis zur Vereidigung haben also un-
abhängig von diesem formellen Akt volle Rechtsgültigkeit. 
 
Über die Vereidigung des Bürgermeisters wird eine besondere Niederschrift gefertigt.  
 
 
 
 


